
Kritische Bemerkungen zu dem Entwurf eines Gesetzes  
zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. 

Von Landgerichtsdirektor Dr.  A l b e r t  H e l l w i g ,  Potsdam. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften interessiert nicht 

wenig auch die  T a g e s p r e s s e ;  einmal aus Gründen der Volkserziehung, in deren Förderung die Presse eine 

ihrer hervorragendsten Aufgaben erblickt, und zweitens, weil es sich hier um eine Frage handelt, die zu einem 

gewissen Teil auch das Gebiet der  F r e i h e i t  d e r  P r e s s e  berührt. 

Wir haben darum den ausgezeichneten Kenner der Materie, Herrn Landgerichtsdirektor Dr. H e l l w i g ,  

Gelegenheit gegeben, für den Zeitungs-Verlag eine kritische Übersicht über den Gesetzentwurf zu verfassen, 

die gleichzeitig den AQusgangspunkt einer Erörterung bilden soll.  D. Red. 

[ ... ] 

Ich erinnere nur an die große Streitfrage, ob nur die die Jugend auch sittlich gefährdenden Schriften als 

Schundliteratur bezeichnet und verboten werden sollen oder ob es schon genügen soll, wenn die 

betreffende Schrift vom ästhetischen Standpunkt aus als Schundliteratur zu bezeichnen ist. Da es sich hier 

um ein Gesetz zum Schutz der Jugend handelt, würde es wohl nicht nur rechtlich zulässig, sondern vielleicht 

auch rechtspolitisch zu verantworten sein, wenn man auch die ästhetische Schundliteratur zwangsweise 

von der Jugend fernhält, wie man dies ja auch mit den ästhetischen Schundfilmen tut13. Wenn ich trotzdem 

meine, daß man nicht so weit gehen und sich mit dem Verbote der ethischen Schundliteratur begnügen 

soll, so trete ich dafür deshalb ein, weil die Erfahrung der Jahrzehnte zeigt, daß es insbesondere unter den 

Lehrern, aber nicht nur unter ihnen, stets Männer oder Frauen gibt, die einen nicht zu rechtfertigenden 

strengen Maßstab anlegen und unter völliger Verkennung dessen, was der Jugend nottut14, alle 

spannenden und aufregenden Geschichten von ihr fernhalten wollen. Ich brauche ja nur an den Streit um 

die Schriften von Karl May zu erinnern15, der mir allerdings jetzt zugunsten Karl Mays entschieden zu sein 

scheint.16 

[ ... ] 
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